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Prävention von alkohol-

bedingten Schädigungen des 

ungeborenen Kindes im 

Rahmen der Schwanger-

schaftsvorsorge.

 Zur Therapieüberwachung von 

abstinenten Patienten (z. B. 

bei Entziehungskuren).

 Als Hilfe zur Beurteilung, ob 

eine alkoholbedingt entzogene 

Fahrerlaubnis wieder erteilt 

werden kann. 

 Zur Überwachung von 

Personen, die am Arbeitsplatz 

abstinent sein müssen, z. B. 

Berufskraftfahrer, Piloten, 

Kranfahrer, Lokführer. 

Warum wird der prozentuale 

Anteil des CDT am Transferrin 

bestimmt? 

Weil eine %-CDT-Ermittlung in 

bezug auf das Gesamttransferrin 

mögliche Einflüsse individueller 

Schwankungen (z. B. bei Schwan-

geren) der Transferrinkonzentra-

tion eliminiert. 

Welche Trinkgewohnheiten 

führen zu Veränderungen der 

%-CDT-Werte?

Erhöhte %-CDT-Werte:

 > 60g Alkohol / Tag 

(entspricht ca. 1,5L Bier 

oder 0,7L Wein) 

täglicher Alkoholkonsum 

über mindestens zwei 

Wochen.

nicht erhöhte %-CDT-Werte:

 einmaliger exzessiver 

Alkoholgenuss

 gelegentlicher 

Alkoholkonsum.

Bei der in unserem Labor durch-

geführten Analytik sprechen Werte 

> 2%-CDT für chronischen 

Alkoholmissbrauch. Der %CDT-

Wert gibt keinen Aufschluss über 

die tatsächlich aufgenomme 

Alkoholmenge, sondern bei einer 

Halbwertzeit von 2-4 Wochen, 

rückblickend eine Information 

über den Verlauf des 

Alkoholkonsums.

Probenmaterial:

1 ml Serum. 


